
 







 

















 





 

Eine Abwägung zu den Punkten 1-147 ist in der Abwägung zur frühzeitigen Beteiligung 

enthalten (siehe: Abwägung der während der frühzeitigen TÖB-Beteiligung gemäß §§ 3 (1) 

und 4 (1) BauGB eingegangenen Stellungnahmen). 

Während der öffentlichen Auslegung eingegangene Einzelanregungen: 

 Einzelanregung Stellungnahme 

148 Die Natur immer mehr zerstört wird. siehe:  
1. Flächenversiegelung 
 

149 Ich für den Erhalt dieses schönen 
Ortes bin! 

wird zur Kenntnis genommen. 

153 Die Politik darf nicht das kaputt 
machen, was unser eigentlich schönes 
Fleckchen Erde ausmacht. Sollen die 
ihre Großstadtfantasien doch bitte wo 
anders auslassen! 

wird zur Kenntnis genommen. 

155 Es in Lüdenscheid genug Baulücken in 
bereits erschlossenen Wohngebieten 
gibt die seit Jahren/ Jahrzehnten nicht 
bebaut wurden. 

siehe:  
5.Nutzung unbebauter Baulücken in 
Lüdenscheid 
 

156 Die Natur sollte nicht weiter zerstört 
werden. Investoren sollten 
Altbestand(reichlich hier vorhanden) 
restaurieren. 

siehe:  
1. Flächenversiegelung 
 

Email Widerspruch gegen Bebauungsplan 
839 "Westlich Schöneck" 
Im Nachgang zur Sitzung des 
Stadtplanungsausschusses vom 
11.09.2024 und zum Beschluß, das 
Planverfahren im Normalverfahren 
fortzusetzen, sende ich Ihnen hiermit 
neuerlich eine aktualisierte 
Unterschriftenliste gegen dieses 
Planverfahren. Eine bloße 
Kenntnisnahme ob der Anzahl der 

siehe: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Gegner zu diesem Verfahren ist nicht 
angebracht. Die Widersprüche müssen 
berücksichtigung finden! 
  
Gleichfalls muss ich den Ausführungen 
der Umweltprüfung hinsichtlich 
gefähdeter Tierarten ebenfalls 
widersprechen. Diese sind zweifelsfrei 
und nachweislich in dem Bereich zu 
finden. Erwähnt sei hier beispielhaft 
Rotmilan und Turmfalke. 
  
Ebenso ist die Beantwortung der Frage 
zum Verkehrsaufkommen und der 
benötigten Stellplätze nicht 
befriedigend erläutert. Die bloße 
Auskunft z.B Fahhrzeuge seien auf 
den Grunstücken unterzubringen ist 
alleine durch die Anordnung der 
Stellflächen auf den Planentwürfen zu 
widerlegen. 
  
Bedenken zu dem Projekt sollten sich 
ebenfalls aus dem "Hitzecheck" der 
deutschen Umwelthilfe ergeben, aus 
dem eine bereits annährend 50% 
Flächenversiegelung der Stadt 
Lüdenscheid hervorgeht. Mit Blick auf 
die zu erwartenden, stärker werdenden 
Wetterextreme im Zuge des 
Klimawandels ist eine weitere 
Versiegelung dringend zu vermeiden. 
  
Die wirtschaftliche Erschließung der 
Fläche wurde bereis mehrfach 
angezweifelt und ist nach wie vor nicht 
gegeben. Allein die abschüssige Lage 
wurde mehrfach als problematisch 
erfasst. 
  
Ich fordere Sie daher auf, das 
Planverfahren einzustellen und keine 
weiteren Schritte diesbezüglich 
vorzunehmen. 
 

 
 
 
 
 
 
2. Tierarten 
 
 
 
 
 
 
3. Verkehrsbelastung, Parkplätze und 
Emissionen 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1. Flächenversiegelung 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Wirtschaftliche Erschließung 
 

 

Abwägung zur Stellungnahme von Herrn Michael Feldmann mit aktualisierter 

Unterschriftenliste (10 neue Unterschriften aus der Bevölkerung von Lüdenscheid und 

Kierspe) 

1. Flächenversiegelung 

Aufgrund der Planhierarchie, wonach der Bebauungsplan der Zielsetzung des FNP zu folgen 

hat, ist es das städtebauliche Ziel des Rates der Stadt Lüdenscheid in den vorangegangenen 



Beschlüssen des Stadtentwicklungsausschusses zum Bebauungsplan "Westlich Schöneck", 

diese Flächen zu entwickeln. 

Im Rahmen des Bauleitplanverfahrens ist die übergeordnete planerische Vorentscheidung zu 

berücksichtigen. Diese Fläche wurde bereits im vorbereitenden Bauleitplan 

(Flächennutzungsplan) gemäß § 5 BauGB als Wohnbaufläche ausgewiesen, um dem 

Wohnraumbedarf gemäß dem Handlungskonzept Wohnen der Stadt gerecht zu werden.  

Gemäß § 1 Abs. 3 BauGB liegt es in der Verantwortung der Bauleitplanung, die bauliche und 

sonstige Nutzung der Grundstücke so zu lenken, dass eine nachhaltige städtebauliche 

Entwicklung gesichert wird. Dementsprechend muss der Bebauungsplan im Einklang mit dem 

Flächennutzungsplan stehen (§ 8 Abs. 2 BauGB).  

Der Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 839 „Westlich Schöneck“ wird beidseitig durch 

vorhandene Bebauung und eine Hauptverkehrsstraße begrenzt, was dem Bereich der im 

Zusammenhang bebauten Ortsteile entspricht. Aus planungsrechtlicher Sicht werden die 

Belange des Umweltschutzes vorrangig in den im Zusammenhang bebauten Ortsteilen 

berücksichtigt, da gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 7 BauGB die Versiegelung innerhalb der im 

Zusammenhang bebauten Ortsteile geringere Auswirkungen auf die Schutzgüter hat. Da das 

Baugebiet nicht in einer Wärmeinsel liegt, hat sich die Stadt entschieden, die Versiegelung 

auf Flächen innerhalb der bebauten Ortsteile zu konzentrieren, um die ökologischen 

Auswirkungen auf Natur und Landschaft insgesamt zu minimieren. 

Nach den Vorschriften der §§ 13-18 des Bundesnaturschutzgesetzes (BNatSchG) ist die 

Eingriffsregelung anzuwenden. Im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 839 „Westlich 

Schöneck“ wurden die Eingriffe in Natur und Landschaft bereits systematisch in eine 

ausgewogene Lösung überführt. Die Eingriffe handelt es sich hier um die Umwandlung von 

Grünflächen und die Fällung von Bäumen im Geltungsbereich.  

(1) Vermeidung erheblicher Beeinträchtigungen 

Die Stadt ist gemäß § 15 Abs. 1 BNatSchG verpflichtet, Eingriffe in Natur und Landschaft 

zu vermeiden oder zu minimieren.  

Im Rahmen des Bebauungsplans gem. § 9 (4) BauGB sind umfassende 

Begrünungsmaßnahmen vorgesehen, die einen Beitrag zur ökologischen und 

städtebaulichen Qualität des Projekts leisten:  

Im Bebauungsplan ist eine GRZ von nur 0,3 festgesetzt, so dass hier das Maximum der 

BauNVO nicht ausgeschöpft wird, um einen sensiblen Umgang mit dem Boden zu 

gewährleisten. 

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie 

zur Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

Flächen zum Anpflanzen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen  

Böschungen sind mit einheimischen standortgerechten Gehölzen flächendeckend zu 

bepflanzen und dauerhaft gärtnerisch zu unterhalten.  

Die Flachdächer von Garagen sind mindestens extensiv (z.B. Sedum- oder Grasdach) zu 

begrünen. Die Flachdächer von Hauptgebäuden sind oberhalb des ersten Vollgeschosses 

mindestens zu 50 % extensiv (Sedum- oder Grasdach) zu begrünen. Sofern nur ein 

Geschoss errichtet wird, so ist dieses mindestens zu 50 % extensiv (Sedum- oder 

Grasdach) zu begrünen.  



Für die nicht überbauten Grundstücksflächen ist festgesetzt, dass diese, mit Ausnahme 

notwendiger Geh- und Fahrflächen sowie ggfs. zulässiger baulicher Anlagen (z.B. 

Nebenanlagen und Stellplätze) vollflächig mit bodendeckender Vegetation zu begrünen 

sind. Die Vegetation ist dauerhaft zu erhalten und abgängige Pflanzen sind gleichwertig 

zu ersetzen.  

Die Waldfläche im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird vollständig erhalten. 

Zusätzlich wird im Geltungsbereich des Bebauungsplans eine Fläche für die Abfall- und 

Abwasserbeseitigung gemäß § 9 Absatz 1 Nr. 12 BauGB festgelegt. Die prägende 

vorhandene Allee im Geltungsbereich des Bebauungsplans wird weit überwiegend 

erhalten, planungsrechtlich mit einem Erhaltungsgebot belegt. Die Grundstückzufahrten 

sind so in die vorhandenen Lücken der Baumreihe zu legen. Auf diese Weise wird lediglich 

die Fällung von vier Bäumen erforderlich. Es handelt sich dabei um zwei Bergahorne, eine 

Platane sowie einen Weißdorn. Davon befinden sich ein Bergahorn und der Weißdorn 

ohnehin in keinem guten Zustand. Bei der Herstellung der Grundstückszufahrten sind 

diese mittig in die Lücken zu setzen, um das Wurzelwerk der nebenstehenden Bäume 

möglichst nicht zu beeinträchtigen.  

Die Erhaltung der Waldfläche, der Allee sowie die Reduzierung der notwendigen 

Baumfällungen auf das unumgängliche Minimum stellen eine ausgewogene Lösung dar, 

die sowohl den Anforderungen des Naturschutzes als auch den städtebaulichen 

Bedürfnissen gerecht wird. Durch diese Maßnahmen wird der ökologische und ästhetische 

Wert des Plangebiets geschützt und gleichzeitig den notwendigen Wohnungsbau effizient 

integriert. 

 

(2) Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen 

Die Stadt ist nach § 15 Abs. 2 Bundesnaturschutzgesetz verpflichtet, unvermeidbare 

Beeinträchtigungen durch Ausgleichs- oder Ersatzmaßnahmen zu kompensieren. Sollte 

dies nicht möglich sein, erfolgt ein Ersatz in Geld. Nach § 15 (2) BNatSchG ist eine 

Beeinträchtigung von Natur und Landschaft in sonstiger Weise ausgeglichen, wenn und 

sobald die beeinträchtigten Funktionen des Naturhaushaltes in dem betroffenen 

Naturraum (Bergisches Land, Sauerland) in gleichwertiger Weise wiederhergestellt sind 

oder das Landschaftsbild landschaftsgerecht neugestaltet ist. 

Die Stadt hat umfassende Umweltprüfungen durchgeführt, die den Anforderungen des § 

2 Abs. 4 BauGB entsprechen, welcher die Berücksichtigung von Umweltbelangen in der 

Bauleitplanung fordert. Im Rahmen dieser Prüfungen wurden Ausgleichs- und 

Ersatzmaßnahmen vorgesehen, um die ökologischen Auswirkungen des Bauvorhabens 

zu kompensieren. Diese Maßnahmen dienen der Kompensation der durch das 

Bauvorhaben bedingten Eingriffe in Natur und Landschaft. 

Zur Minimierung der durch die Planung verursachten Eingriffe in Natur und Landschaft 

setzt der Bebauungsplan besondere Maßnahmen zum Ausgleich der durch das 

Bauvorhaben bedingten Eingriffe fest. Die charakteristische, vorhandene Baumreihe wird 

mit einem Erhaltungsgebot belegt und gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB als Fläche für die 

Anpflanzung und den Erhalt von Bäumen, Sträuchern und weiteren Bepflanzungen in 

einer Breite von 8,00 m festgesetzt. Am östlichen Rand des Plangebietes erfolgt ebenfalls 

eine solche Festsetzung zur Erhaltung und Entwicklung des vorhandenen 

Gehölzbestandes in einer Breite von 7,50 m. Auf diesen Flächen sind die vorhandenen 

Bäume dauerhaft zu erhalten. Darüber hinaus sind standortgerechte, einheimische 

Pflanzen anzupflanzen und dauerhaft zu erhalten, wobei die Anpflanzungen entlang der 



Parkstraße aus Gründen der Verkehrssicherheit eine maximale Höhe von 0,80 m nicht 

überschreiten dürfen. 

Zu Kompensationsmaßnahmen zählen die Wiederherstellung der Heidefläche an der 

Heerwiese die durch Sukzession zu Verbuschen droht (Siehe Umweltbericht S. 20-21). 

Die Maßnahme Heerwiese befindet sich im Kompensationsflächenkataster des 

Märkischen Kreises als Maßnahme K124/M1 mit einer Fläche von 22,507 ha. Auf der 

Fläche wurden große Teile entsiegelt, neue Wege angelegt und Waldrandgehölze 

gepflanzt, damit ein Niederwald entsteht, außerdem wurden zusätzlich 5 kleine Gewässer 

entwickelt sowie eine Heidefläche. Das wiederherstellen der Heide trägt dazu bei, die 

Biodiversität zu fördern und die ökologische Vernetzung in der Landschaft zu verbessern. 

 

2. Tierarten 

Die Stadt hat nach der Abwägung der Belange des Tier- und Umweltschutzes gemäß § 1 

Absatz 6 Nummer 7 und § 1a BauGB entschieden, die Versiegelung auf Flächen innerhalb 

der bebauten Ortsteile in Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 839 „Westlich 

Schöneck“ zu beschränken.  

Laut Umweltbericht könnte die Wiese "Westlich Schöneck" zwischen Wald und Bebauung 

zwar theoretisch als Jagdhabitat für diese Vogelarten dienen, jedoch reicht die bloße Eignung 

eines Gebiets nicht aus, um ihr tatsächliches Vorkommen zu belegen. Die durchgeführten 

Untersuchungen haben keine Vorkommnisse der Arten Turmfalke und Rotmilane ergeben (vgl. 

Umweltbericht, S.14-15). 

Es wurden keine Nistplätze festgestellt und auch keine regelmäßigen Jagdaktivitäten oder 

andere typische Verhaltensweisen beobachtet, die auf eine signifikante Habitatnutzung 

hindeuten würden. Eine gelegentliche Überfliegung des Gebiets kann nicht als ausreichender 

Beleg für eine dauerhafte Präsenz dieser Arten gewertet werden. 

Ohne konkrete Nachweise wie Sichtungen, Nester oder andere eindeutige Spuren ist eine 

Anfechtung des Umweltberichts auf Basis unbelegter Vermutungen nicht gerechtfertigt. Der 

Umweltbericht ist nach den gängigen Regeln und Maßstäben durchgeführt worden. 

 

3. Verkehrsbelastung, Parkplätze und Emissionen 

Die Bedenken hinsichtlich des Verkehrsaufkommens und der Bereitstellung von Stellplätzen 

im Rahmen des Bebauungsplans Nr. 839 „Westlich Schöneck“ wurden eingehend geprüft. 

Durch die geplanten Änderungen sind aus verkehrsrechtlicher Sicht keine unmittelbaren 

Auswirkungen auf die Lage der Straßenbegrenzungslinien, die innere Aufteilung der 

öffentlichen Verkehrsflächen oder die Erschließungsfunktionen erkennbar. 

Die durch die Festsetzungen in Art und Maß der baulichen Nutzung zu erwartende 

Verkehrserzeugung wurde im Rahmen eines Lärmschutzgutachtens ermittelt. Im Ergebnis 

sind Mehrverkehre in der Größenordnung von ca. 4 - 4,5% auf der Parkstraße zu erwarten. 

Die Anzahl von potenziellen Grundstückszufahrten einschließlich möglicher Ausnahmefälle 

wird durch die Festsetzungen auf ein für eine entsprechende Nutzung erforderliches Maß 

begrenzt. 

Die Anzahl der Wohneinheiten(WE) wird auf Grundlage des städtebaulichen Entwurfes zum 

Bebauungsplan Nr. 839 „Westlich Schöneck“ mit rund WE = 30 berücksichtigt, wobei den 

insgesamt dargestellten 15 Einzel-, Doppel-, und Reihenhäusern jeweils eine Wohneinheit 



und den vier Mehrfamilienhäusern jeweils drei bis vier Wohneinheiten zugeordnet wurden. Auf 

Grund der Größe der hier geplanten Gebäude wird unter Berücksichtigung „junger 

Familien“ ein Ausgangswert von 4 Einwohner/ WE zu Grunde gelegt, woraus sich eine Anzahl 

von 120 Einwohnern und in den Ungünstigsten Fall 253 Fahrten pro Werktag ergibt 

(Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten 2024). 

Die Anordnung der Stellplätze in Entwurf für das Bebauungsplan Nr. 839 „Westlich 

Schöneck“ steht im Einklang mit § 3 der Stellplatzverordnung Nordrhein-Westfalen 

(StellplatzVO NRW). Die Festsetzung von Parkplätzen ist nicht direkt im Bebauungsplan 

geregelt, sondern im Rahmen der geltenden Gesetze und Verordnungen liegt. Der 

Planungsentwurf ist lediglich ein unverbindliches Beispiel für die mögliche Gestaltung des 

Bebauungsplans. Gemäß § 9 Absatz 4 BauGB liegt es in der Verantwortung der jeweiligen 

Grundstückseigentümer, Stellplätze auf ihren Grundstücken zu planen und bereitzustellen. 

Der Bebauungsplan selbst gibt hierzu keine festen Vorgaben, sondern ermöglicht den 

Eigentümern eine flexible Entscheidung über die genaue Anordnung und Anzahl der 

Stellplätze. Im Bauantragsverfahren werden die Vorgaben des § 48 BauO NRW berücksichtigt, 

sodass gewährleistet ist, dass die Bereitstellung von Stellplätzen ordnungsgemäß erfolgt. 

Der zusätzliche Verkehr verursacht keine signifikante Verschlechterung der akustischen 

Situation in der Umgebung. Die bestehende Verkehrslärmsituation bleibt im Wesentlichen 

unverändert. Obwohl die allgemeinen Lärmwerte in der Umgebung über den empfohlenen 

Richtwerten der DIN 18005 (Schallschutz im Städtebau) liegen, ist der Beitrag dieses 

Bebauungsplans zu dieser Gesamtsituation minimal. In Bezug auf die entlang der Parkstraße 

bereits vorhandenen Wohnhäuser zeigt die Auflistung, dass durch die Nutzung des 

Plangebiets die Pegelwerte des Verkehrslärms nur geringfügig um 0,2 dB(A) erhöht werden 

(Geräusch-Immissionsschutz-Gutachten 2024). Diese Erhöhung ist für das menschliche Ohr 

nicht wahrnehmbar. 

Die hauptsächliche Lärmbelastung stammt vom bereits vorhandenen Verkehrsaufkommen 

auf der Parkstraße. Das Vorhaben führt zu keiner wesentlichen Verschlechterung dieser 

Situation. Für die bestehenden Wohnhäuser außerhalb des Plangebiets ergeben sich durch 

unser Vorhaben keine zusätzlichen Lärmschutzanforderungen. 

 

4. Wirtschaftliche Erschließung 

Die Bedenken zur wirtschaftlichen Erschließung der Fläche wurden aus planungsrechtlicher 

Sicht eingehend geprüft. Zur Minimierung der Kosten enthält die Planung eine sparsame 

Erschließungskonzeption. So wurde auf eine gesonderte Erschließungsstraße verzichtet; die 

Baugrundstücke werden von der Parkstraße aus erschlossen. Für die Baureifmachung fallen 

in der Tat Kosten für Anschüttungen an. Gleichwohl wird in der planerischen Konzeption auch 

mit dem vorhandenen Geländeverlauf gearbeitet. Anschüttungen werden so auf ein 

notwendiges Maß reduziert. Da der Geländeverlauf nicht (vollständig) festgelegt ist, lassen 

sich die Kosten für die Anschüttungen derzeit nicht verlässlich beziffern. 

Das Gebiet ist durch die angrenzende Hauptstraße, die Parkstraße, bereits gut erschlossen. 

Die Lage an einer bestehenden Hauptverkehrsstraße bietet direkte Anbindung und erfordert 

daher keine kostenintensive zusätzliche Erschließung über neue Straßen oder Zuwegungen. 

Die Anforderungen aus § 1 Absatz 5 BauGB bezüglich einer nachhaltigen und wirtschaftlichen 

Erschließung werden somit erfüllt. 

Die abschüssige Lage des Gebiets wurde berücksichtigt, und es wurden Entwässerungs- und 

Erschließungslösungen zur sicheren baulichen Nutzung geplant. Zur Versickerung des 



Niederschlagswassers ist daher im Norden des Plangebietes eine entsprechende Fläche gem. 

§ 9 (1) Nr. 14 BauGB als Fläche für die Abfall- und Abwasserbeseitigung, einschließlich der 

Versickerung von Niederschlagswasser sowie für Ablagerungen festgesetzt. Die 

Dimensionierung der Fläche wurde mit dem Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid 

Herscheid (SELH) abgestimmt. Aufgrund der ansonsten langen Zuleitungen sind für die 

beiden Teilbaugebiete WR 1 und WR 2 ergänzend private Versickerungsanlagen gem. § 9 (4) 

BauGB in Verbindung mit § 44 Landeswassergesetz (LWG) Nordrhein-Westfalen festgesetzt. 

Für diese Teile des Baugebietes ist das Niederschlagswasser somit dezentral auf den 

jeweiligen Grundstücken zur Versickerung zu bringen. Entsprechender Raum ist nördlich der 

hinteren Baugrenze in ausreichendem Maße vorhanden und sorgt so für eine kostengünstige 

Entwässerungslösung.  

Das Baugebiet kann im Übrigen an vorhandene Versorgungsleitungen für Strom und Wasser 

angeschlossen werden. So kann eine preiswerte technische Lösung erfolgen. 

 

5. Nutzung unbebauter Baulücken in Lüdenscheid 

Die Stadt Lüdenscheid hat im Jahr 2019 ein Baulückenkataster eingeführt, um eine fundierte 

Übersicht über unbebaute Flächen innerhalb des Stadtgebiets zu gewinnen und deren 

Eignung für den Wohnungsbau zu bewerten. Dabei hat sich gezeigt, dass nahezu alle 

Baulücken im Privateigentum stehen. Diese Tatsache stellt die Stadtverwaltung vor erhebliche 

Herausforderungen, da die Einflussmöglichkeiten auf private Eigentümer und deren 

Entscheidungen zur Nutzung dieser Flächen begrenzt sind. 

Um die im Handlungskonzept Wohnen 2017 festgelegten Neubauziele zu erreichen, ist die 

alleinige Aktivierung privater Baulücken nicht ausreichend. Es bedarf zusätzlicher, 

behördenübergreifender Maßnahmen, um Anreize für die Eigentümer zu schaffen und eine 

Aktivierung dieser Flächen zu fördern. Dazu könnten spezifische Förderprogramme, 

steuerliche Erleichterungen oder Beratungsangebote entwickelt werden, die die Eigentümer 

zur Umsetzung von Bauprojekten motivieren. 

Gleichzeitig ist es unerlässlich, das Wohnbaupotenzial der im Flächennutzungsplan 

ausgewiesenen Wohngebiete gezielt zu erschließen. Die strategische Entwicklung und 

Umsetzung von Baumaßnahmen in diesen Bereichen ist entscheidend, um den 

Wohnraumbedarf zu decken und eine nachhaltige städtebauliche Entwicklung zu 

gewährleisten. 

  



 



Abwägung zur Stellungnahme der Bezirksregierung Arnsberg: Dezernat 53 – 

Immissionsschutz (Stand: 16.10.2024) 

Die Fläche ist schon vor Beginn der Bebauungsplanaufstellung als Wohnbaufläche im 

Flächennutzungsplan dargestellt und damit planungsrechtlich vorbereitet. 

Nach der Abstandsliste 2007 des Abstandserlasses NRW vom 06.06.2007 erfordern 

Standorte für Chemikalien (Nr. 137, Abstandsklasse V) einen Mindestabstand von 300 m zu 

den nächstgelegenen Wohngebieten. Der Abstand von der hinteren Baugrenze im 

Bebauungsplan zur Firma Richard Steinebach GmbH & Co. KG (Lösenbacher Landstraße 

170, 58509 Lüdenscheid) beträgt ca. 380 m Luftlinie und ist somit ausreichend (siehe Bild). 

Nach der Abstandsliste 2007 des Abstandserlasses NRW vom 06.06.2007 erfordern 

Standorte für oberirdische Deponien für Inert- und Mineralstoffe (Nr. 144, Abstandsklasse V) 

einen Mindestabstand von 300 m zu den nächstgelegenen Wohngebieten. Der Abstand von 

der hinteren Baugrenze im Bebauungsplan zur Deponie Lösenbach GmbH (Lösenbacher 

Landstraße 141, 58509 Lüdenscheid) für Inert- und Mineralstoffe beträgt ca. 430 m Luftlinie 

und ist somit ausreichend (siehe Bild). 

 

(Quelle: Stadt Lüdenscheid Geoportal) 

  





 

Abwägung zur Stellungnahme der Deutsche Bahn AG - DB Immobilien (Stand: 

27.09.2024) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   



 



 

 

Abwägung zur Stellungnahme der LWL – Archäologie für Westfalen (Stand: 26.09.2024) 

Der Hinweis zur Aktualisierung der Begründung aufgrund der Neufassung des 

Denkmalschutzgesetzes wird zur Kenntnis genommen und wurde in der Begründung 

berücksichtigt. 

  



 

 

 

Abwägung zur Stellungnahme der Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid 

AöR (Stand: 09.10.2024) 

Der Hinweis zu den textlichen Passagen bzw. zur Korrektur wurde zur Kenntnis genommen 

und im Umweltbericht berücksichtigt. 

  



 



 



    

 

 



 

 

 



 

 

 

Abwägung zur Stellungnahme der Westnetz GmbH (Stand: 17.10.2024) 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.   



 



 



 

 

Abwägung zur Stellungnahme der Märkischer Kreis, FD 44: Natur- und Umweltschutz 

(Immissionsschutz, Untere Wasserbehörde) (Stand: 30.10.2024) 

1. baumschonende und baumerhaltende technische Lösung 

Der Bebauungsplan sieht für die Durchfahrten weit überwiegend vorhandene Lücken in der 

Baumreihe vor. Hierfür wurden in Abstimmung mit dem Fachdienst Umweltschutz und 

Freiraum ausreichend breite Lücken zwischen den Bäumen ausgewählt. Für die übrigen 

Bereiche ist gem. § 9 (1) Nr. 11 BauGB ein Zu- und Abfahrtsverbot festgesetzt. Insoweit liegt 

eine für den Erhalt möglichst vieler Bäume abgestimmte einheitliche Zufahrtslösung vor. Der 

Hinweis, für diese Querungen sowohl für die Bauphase als auch für den späteren Betrieb eine 

baumschonende und -erhaltende Lösung zu entwickeln, wurde zur Kenntnis genommen und 

im weiteren Bauablauf berücksichtigt. 



 

2. Verbot der Verlegung von Leitungen im Traufbereich von Bäumen 

Der Hinweis auf das Verbot von Leitungsverlegungen im Traufbereich von Bäumen wurde zur 

Kenntnis genommen und an die Bauaufsicht und Bauordnung weitergeleitet. 

 

3. Baumfällungen aus Verkehrssicherungsgründen und Umweltbaubegleitung 

Hierfür wurden in Abstimmung mit dem Fachdienst Umweltschutz und Freiraum ausreichend 

breite Lücken zwischen den Bäumen ausgewählt. Für die übrigen Bereiche ist gem. § 9 (1) 

Nr. 11 BauGB ein Zu- und Abfahrtsverbot festgesetzt. Insoweit liegt eine für den Erhalt 

möglichst vieler Bäume abgestimmte einheitliche Zufahrtslösung vor. Diese beinhaltet 

allerdings auch den Entfall von bis zu vier (teilweise vorbelasteten) Bäumen aus zwingenden 

Verkehrssicherungsgründen. Sofern es aus Gründen der Verkehrssicherheit erforderlich ist, 

können Bäume, die als zu erhaltend festgesetzt sind, ausnahmeweise aus dem Schutzstreifen 

entfernt werden. 

Der Hinweis zur Umweltbaubegleitung wurde zur Kenntnis genommen und an den 

Fachbereich Umwelt und Klima weitergeleitet. 

 

4. Nachträgliche Genehmigung von Durchlässen und Ersatz von gefällten Bäumen 

Nachträgliche Genehmigungen von Durchfahrten erfolgen im Bauantragsverfahren. Eine 

Festsetzung hierfür ist nach planungsrechtlicher Ansicht jedoch nicht erforderlich.  

Die vorhandene prägende Baumreihe wird weitgehend erhalten, planungsrechtlich gemäß § 

9 (1) Nr. 25 BauGB mit einem Erhaltungsgebot belegt, abgehende Bäume sind zu ersetzen. 

Für die nicht überbauten Grundstücksflächen ist festgesetzt, dass die Vegetation dauerhaft 

zu erhalten und abgängige Pflanzen sind gleichwertig zu ersetzen ist. 

 

5. Organisation der Entwässerung und Versickerung des Oberflächenwassers und 

Pflege der festgesetzten Bäume entlang der Parkstraße 

Zur Versickerung des Niederschlagswassers ist daher im Norden des Plangebietes eine 

entsprechende Fläche gem. § 9 (1) Nr. 14 BauGB als Fläche für die Abfall- und Abwas- 

serbeseitigung, einschließlich der Versickerung von Niederschlagswasser sowie für 

Ablagerungen festgesetzt. Die Dimensionierung der Fläche wurde mit dem 

Stadtentwässerungsbetrieb Lüdenscheid Herscheid (SELH) abgestimmt. Aufgrund der 

ansonsten langen Zuleitungen sind für die beiden Teilbaugebiete WR 1 und WR 2 ergänzend 

private Versickerungsanlagen gem. § 9 (4) BauGB in Verbindung mit § 44 

Landeswassergesetz (LWG) Nordrhein-Westfalen festgesetzt. Für diese Teile des 

Baugebietes ist das Niederschlagswasser somit dezentral auf den jeweiligen Grundstücken 

zur Versickerung zu bringen. Entsprechender Raum ist nördlich der hinteren Baugrenze in 

ausreichendem Maße vorhanden. Der zwischen der vorhandenen Allee und der vorderen 

Baugrenze – parallel zur Parkstraße – aufgrund der vorhandenen Topografie entstehende 

Graben kann zur Entwässerung der Zufahrten genutzt werden sowie einen Beitrag zum 

Wasserabfluss bei Starkregenereignissen leisten. Aufgrund der höheren Unterhaltungskosten 

soll dieser jedoch nicht zur sonstigen regelhaften Versickerung herangezogen werden. Das 



Niederschlagswasser ist im Bereich der Vorgartenzonen vielmehr nach Norden abzuführen, 

um ein Diffundieren von Niederschlagswasser nach Westen und Norden sowie ein Austreten 

von Niederschlagswasser im Anschüttungsbereich12 zu vermeiden. Aus diesem Grund wurde 

die Festsetzung nach § 9 (4) in Verbindung mit § 89 der Bauordnung für das Land Nordrhein-

Westfalen, wonach Stellplatzflächen wasserdurchlässig (z. B. mit haufwerksporigem 

Betonpflaster, mit Pflastersteinen, Rasengittersteinen oder mit ähnlichen fugenoffenen 

Systemen und geeigneter Tragschicht und Pflasterbettung) herzustellen sind, auf die Flächen 

innerhalb der Baugrenzen beschränkt. Sie gilt somit nicht für die Vorgartenzone. Für 

Kellerräume wird ggf. eine Hebeanlage erforderlich. Die Lage der Anschlussschächte für die 

rückwärtige Versickerungsanlage wird von SELH zu gegebener Zeit festgelegt. Eine 

Löschwassersummenkapazität von 96 Kubikmeter je Stunde kann aus dem 

Wasserversorgungsnetz über einen Zeitraum von zwei Stunden bereitgestellt werden. 

Parallel zur Parkstraße und der vorderen Baugrenze sowie im östlichen Randbereich des 

Plangebietes sind mit Leitungsrechten zugunsten der Träger der Ver- und Entsorgung zu 

belastende Flächen gem. § 9 (1) Nr. 21 BauGB festgesetzt. Innerhalb dieser Flächen können 

die entsprechenden Ver- und Entsorgungsleitungen verlegt werden. In der Parkstraße liegt 

ein Schmutzwasserkanal, an den das Baugebiet über diese Flächen angeschlossen werden 

kann. Auf dieser Leitungstrasse sind Gebäude und Garagen unzulässig. Stellplätze und 

Carports können mit Zustimmung des Stadtentwässerungsbetriebes Lüdenscheid Herscheid 

(SELH) zugelassen werden. Aufgrund der topografischen Verhältnisse wird ggf. eine 

Pumpanlage erforderlich. 

Der Hinweis zur Versorgung der Bäume an der Parkstraße wurde zur Kenntnis genommen. 

Die Versorgung der Bäume an der Parkstraße ist nicht Regelungsgegenstand des 

Bebauungsplanverfahrens, sondern wird im Rahmen der technischen Ausführungsplanung 

berücksichtigt. 

 

6. Festgesetzte Pflanzhöhe bis zu einer Höhe von 0,8 m 

Bei der Ausfahrt von den Baugrundstücken auf die Parkstraße kann es aufgrund der 

Baumreihe sowie der geplanten Anpflanzungen zu Sichtbehinderungen kommen. Daher ist 

es wichtig, die Faktoren, die die Sicht beeinträchtigen könnten, zu minimieren. Um die Sicht 

nicht weiter einzuschränken, sind die Anpflanzungen innerhalb der oben genannten 

Pflanzflächen gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 25 BauGB auf eine Höhe von 0,80 m beschränkt. Eine 

Erhöhung der Bepflanzung über 0,80 m ist aus verkehrstechnischer Sicht nicht vorteilhaft. 

 

7. Vermeidung von Steingärten 

In der Begründung sowie in den textlichen Festsetzungen ist die Vermeidung von Steingärten 

festgesetzt. Und da dies festgesetzt ist, bedarf es keiner weiteren Regelung. 

 

8. Kartierung und Erfassung des Arteninventars 

Der Hinweis auf einen klareren Rahmen für künftige Verfahren hinsichtlich einer formal 

angemessenen Kartierung und Bewertung des Arteninventars wurde zur Kenntnis genommen 

und wurde an den zuständigen Fachbereich Umwelt und Klima weitergeleitet. 

 



9. Bilanzierungsverfahren 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen, an den zuständigen Fachbereich Umwelt und 

Klima weitergeleitet und in zukünftigen Verfahren berücksichtigt. 

 

10. Nachvollziehbare und rechnerische Darstellung der Kompensation der Eingriffsfolgen 

In Bezugnahme auf den Umweltbericht kann in Absatz 2.1.2.5 Ausgleichsmaßnahmen (Seite 

16-18) festgestellt werden, dass die rechnerische Kompensation der darin beschriebenen 

Maßnahme an der Heerwiese korrekt ist. Als ökologischen Ausgleich sollen die Punkte der 

ökologischen Aufwertung des ehemaligen Militärgeländes der Heerwiese aus dem Jahr 2003 

genutzt werden. Die Aufwertung der Fläche wurde in den 2000er Jahre auf eine Wertsumme 

von 124 Wertpunkten nach Ludwig gemessen. Die Maßnahme Heerwiese befindet sich im 

Kompensationsflächenkataster des Märkischen Kreises als Maßnahme K124/M1 mit einer 

Fläche von 22,507 ha. 

Auf der Fläche wurden große Teile entsiegelt, neue Wege angelegt und Waldrandgehölze 

gepflanzt, damit ein Niederwald entsteht, außerdem wurden zusätzlich 5 kleine Gewässer 

entwickelt sowie eine Heidefläche. Teile der Wertpunkte sind in den Bebauungsplan (BP) 

„Honseler Bruch“ BP 541 und Teile in das Bauprojekt des BP 790 „Heedfelder 

Straße“ gegangen. Ein Teil der restlichen Punkte der ökologischen Aufwertung sollen für den 

Bebauungsplan „Westlich Schöneck“ genutzt werden, der 16,610 Wertpunkte nach Ludwig 

benötigt. Die dadurch generierten Gelder refinanzieren die Heidefläche, die Teil des 

Zielbiotops der Maßnahme aus 2003 ist. Rechtlich ist der Ausgleich des Bebauungsplans 

„Westlich Schöneck“ bereits durch die übrigen Wertpunkte der ursprünglichen Maßnahme an 

der Heerwiese nach §32 LNatSCHG NRW – Bevorratung von Kompensationsmaßnahmen 

ausreichend, um den Eingriff zu kompensieren. 

Mit den zuständigen Sachbearbeitern beim Märkischen Kreis wurden die Wahl dieser 

Kompensationsfläche an der Heerwiese besprochen.  

Des Weiteren wird darauf hingewiesen, dass sich seitens der Stadt die Implementierung eines 

neuen Wertpunktsystems für das Kompensationsflächenkataster gemäß den Vorgaben des 

Landesamtes für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz (LANUV) gegenwärtig im Prozess der 

Umsetzung befindet. 

 

11. Die Aufhebung der rechtlichen Bindung an das bestehende Landschaftsgebiet 

Der Hinweis auf die Aufhebung des bestehenden Landschaftsplanes mit Satzungsbeschluss 

des B-Planes wurde zur Kenntnis genommen. 

 

12. Angaben zu Zielbiotop und Pflege im Kompensationsflächenkataster des Märkischen 

Kreises 

Der Hinweis zu den Angaben zu Zielbiotop und Pflege im Kompensationsflächenkataster des 

Märkischen Kreises wurden zur Kenntnis genommen und an den Fachdienst Klima- und 

Umweltschutz, Grünflächenplanung weitergeleitet. 

 

13. Redaktionelle Anmerkung im Umweltbericht 



Der Hinweis auf die redaktionelle Anmerkung im Umweltbericht wurde zur Kenntnis 

genommen und ist Gegenstand der Berichtigung. 

 

14. Ausgleichs- und Ersatzmaßnahmen im Umweltbericht und bodenbezogene 

Ausgleichsmaßnahmen 

Die Pflege und Aufarbeitung der Ausgleichs- und Ersatzmaßnahme wird in Absatz 2.1.2.5 

Ausgleichsmaßnahmen auf den Seiten 17 und 18 des Umweltberichtes beschrieben. Dieser 

beschreibt die Wiederherstellung der Heidefläche an der Heerwiese die durch Sukzession zu 

Verbuschen droht. Wichtig ist diese Kompensationsmaßahme, da das angestrebte Zielbiotop 

Heide, welches 2003 bei einer allgemeinen ökologischen Aufwertung des Gebietes geplant 

wurde, bis heute nicht erreicht werden konnte. Die nachfolgenden Abbildungen 

veranschaulichen die aktuelle Situation eindrücklich. 

Die ursprünglich gepflanzten Heidepflanzen haben sich nicht ausgebreitet, sondern werden 

durch einen großflächigen Ginsterbestand verdrängt. Darüber hinaus ist eine fortschreitende 

Sukzession durch Birken- und Ebereschenjungwuchs zu beobachten, wie die Bildaufnahmen 

deutlich belegen. Besonders kritisch ist das Auftreten des invasiven japanischen 

Staudenknöterichs an den Randbereichen der Fläche, der ein menschliches Eingreifen 

erfordert. 

Durch Entfernung der Gehölze und gezielte Pflege mittels Schafsbeweidung, soll die 

Heidefläche wieder in ihren ursprünglichen Zustand versetzt werden.  

Das wiederherstellen der Heide trägt dazu bei, die Biodiversität zu fördern und die ökologische 

Vernetzung in der Landschaft zu verbessern.  

Die Pflege der Heidefläche umfasst nach Umweltbericht folgende Maßnahmen:  

• Entfernung der Gehölze und Sträucher  

• Extensive Beweidung zur Offenhaltung der Fläche  

• Gezielte Pflege- und Entwicklungsmaßnahmen 

Durch diese Maßnahmen soll die Heidefläche langfristig in einen artenreichen, offenen 

Zustand überführt werden. 

Ohne gezielte Interventionsmaßnahmen droht eine sukzessive Entwicklung der Fläche hin zu 

einem Waldbestand inklusiv invasiver Arten. Dies hätte zur Folge, dass die ursprünglich 

angestrebte Artenvielfalt der charakteristischen Kulturlandschaft "Heide" unwiederbringlich 

verloren ginge. Ein Eingreifen verhindert das Fortschreiten des Prozesses und die 

ökologische stellt die Wertigkeit des Gebietes wieder her.  

Die Nutzung der in den 2000er Jahren erworbenen Ökopunkte ermöglicht eine Refinanzierung 

des Gebiets und schafft durch die zusätzlichen finanziellen Mittel neue Möglichkeiten für 

weitere Naturschutzmaßnahmen in dem Bereich Heide Heerwiese. 

Die Stadt Lüdenscheid hat bereits bodenschonende Maßnahmen getroffen:  

Die geplante Gebäudetypologie wird mit einer geringen Grundflächenzahl (GRZ) von 0,3 bzw. 

0,35 festgesetzt, was unter der Obergrenze der im BauGB festgelegten GRZ von 0,4 gemäß 

§ 17 BauNVO liegt. Damit wird ein geringerer Versiegelungsgrad ermöglicht. 



Im südlichen Teil des Plangebietes befinden sich zwischen der bestehenden Baumreihe der 

Alleen entlang der Parkstraße geplante Pflanzflächen. Gemäß § 9 (1) Nr. 25 BauGB werden 

ca. sechs Flächen zum Anpflanzen und für die Erhaltung von Bäumen, Sträuchern und 

sonstigen Bepflanzungen festgesetzt. Diese Flächen haben eine Tiefe von 8,00 m senkrecht 

zur Parkstraße. 

Stellplatzflächen sind innerhalb der Baugrenzen wasserdurchlässig auszuführen (z.B. mit 

offenporigem Betonsteinpflaster, Rasenpflaster, Rasengittersteinen oder ähnlichen 

fugenlosen Systemen mit entsprechender Tragschicht und Pflasterbettung). Dadurch wird der 

Grundwasserkreislauf geschützt und der Austausch von Biomasse gefördert. 

Böschungen innerhalb bebauter Grundstücke sind flächig mit standortgerechten, heimischen 

Gehölzen zu bepflanzen und dauerhaft gärtnerisch zu unterhalten. 

Für die nicht überbauten Grundstücksflächen ist festgesetzt, dass diese, mit Ausnahme 

notwendiger Geh- und Fahrflächen sowie ggfs. zulässiger baulicher Anlagen (z.B. 

Nebenanlagen und Stellplätze) vollflächig mit bodendeckender Vegetation zu begrünen sind. 

Die Vegetation ist dauerhaft zu erhalten und abgängige Pflanzen sind gleichwertig zu ersetzen. 

Mit dieser Festsetzung soll gewährleistet werden, dass sowohl die nicht überbaubaren 

Flächen als auch die nicht überbauten Grundstücksflächen gärtnerisch gestaltet und 

Versiegelungen somit auf ein Minimum begrenzt werden. Damit wird bewirkt, dass die 

Freiflächen durch die Gartengestaltung in ökologischer und klimatischer Hinsicht optimiert 

werden. 

Bilder Zustand Heerwiese September 2024: 

 
 



 

 



 

 


